
Das BETRIEBSRENTENSTÄRKUNGSGESETZ (BRSG)

NEU ab 01.01.2019

Das Wichtigste für Busbetriebe



Der Hintergrund des Gesetzes

 Der Altersvorsorgebedarf in Deutschland steigt.

 Aktuelle Themen sind steigende Altersarmut, sinkende 
gesetzliche Rentenleistungen, unzureichende 
Altersvorsorge, gerade für Geringverdiener. 

 Darauf hat die Politik reagiert und stärkt die 
Altersvorsoge in Deutschland mit einer Reform.

 Das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
wurde 2017 verabschiedet und ist am 1. Januar 2018 
in Kraft getreten. Ab dem 01.01.2019 sind die 
Neuerungen verpflichtend.



Die Ziele des Gesetzgebers

Verbesserungen der betrieblichen 
Altersversorgung für neue und 
bestehende Betriebsrenten

Beschäftigte in kleinen und mittleren 
Betrieben soll der Zugang zur 
betrieblichen Altersversorgung 
erleichtert werden.



Der Manteltarifvertrag des LHO
Die Formulierung im M-TV des LHO

§ 21 Betriebliche Altersversorgung

„Vorbehaltlich der Berücksichtigung in einer neuen hessischen 

Preisgleitklausel für Verkehrsverträge wird ab 01.12.2018 der 

Einstieg in die betriebliche Altersversorgung stattfinden. Diese ist an 

einer beitragsorientierten Leistungszusage orientiert und soll über 

einen Versorgungsträger stattfinden. Die Tarifvertragsparteien 

vereinbaren, in Gespräche hierüber einzutreten, sobald eine 

entsprechende Berücksichtigung gegeben ist.“



Betriebliche Altersversorgung
Ausgangssituation

Das Muss
Arbeitnehmer haben im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung bereits einen gesetzlichen 
Anspruch auf Entgeltumwandlung und ab 2019 
auch auf einen Arbeitgeberzuschuss. 

Ihr Plus
Sichern Sie sich künftig wirtschaftliche 
Vorteile durch die Bindung und 
Motivation der Mitarbeiter und 
erfüllen die gesetzlichen Vorgaben.

Verstehen Sie die betriebliche Altersversorgung als Mehrwert und reduzieren Sie 
ganz nebenbei die Risiken für sich als Arbeitgeber.



Die wichtigsten Änderungen

Für Busbetriebe ist es wichtig, folgende Änderungen zu kennen.

Die wichtigsten sind:

Förderung für
Geringverdiener
Förderung für

Geringverdiener

Anhebung des 
Förderrahmens

von 4 auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze

Anhebung des 
Förderrahmens

von 4 auf 8 % der 
Beitragsbemessungsgrenze

Verpflichtender
Arbeitgeber-Zuschuss von 

mindestens 15 %

Verpflichtender
Arbeitgeber-Zuschuss von 

mindestens 15 %



Die wichtigsten Änderungen I

Im Rahmen einer Entgeltumwandlung ist der Arbeitgeber 
künftig verpflichtet, pauschal 15 Prozent des umgewandelten 
Beitrags zusätzlich als Zuschuss zu leisten, soweit er 
Sozialversicherungsbeiträge spart. 

Dies gilt für alle neuen Vereinbarungen zur Entgelt-
umwandlung ab 01.01.2019. Bestehende Vereinbarungen 
müssen ab 01.01.2022 bezuschusst werden.

Verpflichtender Arbeitgeberzuschuss von 15 %

Beispiel: Ein Busfahrer will 100 € Gehalt lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei in eine bAV
umwandeln. Der Arbeitgeber spart selbst ca. 20,50 € Sozialversicherung. Davon muss er künftig 
mindestens 15 € als Arbeitgeber bezuschussen.

Beispiel: Ein Busfahrer will 100 € Gehalt lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei in eine bAV
umwandeln. Der Arbeitgeber spart selbst ca. 20,50 € Sozialversicherung. Davon muss er künftig 
mindestens 15 € als Arbeitgeber bezuschussen.



Fazit: Die betriebliche Altersversorgung zählt zu den wichtigsten Möglichkeiten der 
Altersvorsorge – auch dank Steuer- und Kostenvorteilen für Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer.





Die Lohnnebenkosteneinsparung des Arbeitgebers

Trotz AG-Zuschuss von 15 % (hier 15 €) spart der Arbeitgeber noch 4,37 €



Welche Zusatzrente kann Ihr Mitarbeiter erwarten?



Mit einem solchen bAV-Modell leistet ein Arbeitgeber einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung 
seiner Arbeitnehmer im Rentenalter!

Nettoeinkommen

gesetzliche
Nettorente

bAV

Erwerbsphase Rentenphase

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung - Rentenbestand am 31.12.2014

Das werden auch die künftigen  
Rentner zu schätzen wissen!



Die wichtigsten Änderungen II

Der Gesetzgeber will die betriebliche Altersversorgung für Geringverdiener attraktiver machen. 
Arbeitgeber können ihren Mitarbeiten mit einem monatlichen Bruttoeinkommen bis 2.200 € 
einen Mehrwert durch eine arbeitgeberfinanzierte bAV bieten. Dafür erhalten Arbeitgeber einen 
Zuschuss von 30 % auf einen komplett vom Arbeitgeber finanzierten Beitrag von max. 40 € 
monatlich bzw. 480 € jährlich. Der Zuschuss, der von der Lohnsteuer einfach abgezogen wird, 
beläuft sich somit auf 144 € im Jahr.

Förderung für Geringverdiener

Hinweis: 

 Es zählt das zu versteuernde Monatsgehalt

 Der Jahresbruttoverdienst spielt keine Rolle, nur 
der jeweilige Monat ist entscheidend

 Spesen bleiben unberücksichtigt

Hinweis: 

 Es zählt das zu versteuernde Monatsgehalt

 Der Jahresbruttoverdienst spielt keine Rolle, nur 
der jeweilige Monat ist entscheidend

 Spesen bleiben unberücksichtigt



Die wichtigsten Änderungen III

Der steuerfreie Förderrahmen z. B. zu Gunsten einer Direktversicherung wird von bisher 4 Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung West (268 €) auf 8 Prozent 
(536 €) angehoben. 

Die Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge bleibt unverändert auf 4 Prozent (268 €) begrenzt.

Hinweis: 

Diese Änderung wird für Busfahrer weniger eine Rolle spielen. Busfahrer 
sollten zunächst die 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (max. 268 € 
monatlich) ausschöpfen, um durch lohnsteuer- und sozialversicherungs-
freie Beiträge fürs Alter vorzusorgen.

Hinweis: 

Diese Änderung wird für Busfahrer weniger eine Rolle spielen. Busfahrer 
sollten zunächst die 4 % der Beitragsbemessungsgrenze (max. 268 € 
monatlich) ausschöpfen, um durch lohnsteuer- und sozialversicherungs-
freie Beiträge fürs Alter vorzusorgen.

Anhebung des Förderrahmens



Mitarbeiterbindung:
Die bAV ist Arbeitnehmers Liebling 

Arbeitgeber nutzen die bAV als Bindungsinstrument für qualifizierte Arbeitskräfte.

Aufgrund des demografischen 
Wandels herrscht besonders

Mit dem einfachen 
Zugang zur bAV leisten 
Sie mit geringem 
Aufwand einen 
wertvollen Beitrag zur 
Mitarbeiterfindung 
und –bindung.

 wachsender Fach- und Führungskräftemangel.

 Qualifizierte Arbeitskräfte entscheiden sich immer öfter für gut bezahlte Stellen

 mit einer soliden betrieblichen Altersversorgung.



Fachkräftemangel
Fachkräfte gewinnen, Mitarbeiter binden, Mitarbeiterzufriedenheit steigern

Über 60 Prozent der Berufstätigen in Deutschland arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen. 78 
Prozent der Unternehmen fällt es schwer, geeignete Fachkräfte zu finden. Unternehmer stehen daher vor 
großen Herausforderungen. 

Drei Millionen Fachkräfte fehlen bis 2030

Der deutschen Wirtschaft werden bis zum Jahr 2020 rund 1,8 Millionen 
Arbeitskräfte fehlen. Bis zum Jahr 2030 könnten es sogar drei Millionen sein –
so die alarmierenden Zahlen des renommierten Basler Forschungsinstituts 
Prognos.

Qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, sie dauerhaft ans Unternehmen zu 
binden und fit zu halten – das alles ist in Zeiten des Fachkräftemangels enorm 
wichtig: Doch inzwischen ist der Fachkräftemangel die Hauptsorge deutscher 
Unternehmen. Besonders besorgt sind kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs): 78 Prozent von ihnen sehen es als schwer bis sehr schwer an, 
Fachkräfte zu rekrutieren. Der Mangel an Fachkräften führt schon bei jedem 
zweiten Mittelständler zu nennenswerten Umsatzeinbußen, so die Forscher in 
ihrer Studie.





Die Vorteile für die Kunden auf einen Blick

für den Arbeitgeber
 Der Arbeitgeber zeigt soziale Verantwortung und sorgt 

für eine Verbesserung der Versorgungssituation der 
Mitarbeiter im Alter.

 Der Beitrag ist steuer- und sozialversicherungsfrei.
 Zuschuss von 30 % auf den Beitrag für Einkommen 

bis 2.200 €
 Förderung des Betriebsklimas.
 Motivation der Mitarbeiter und Bindung an das 

Unternehmen führen zur Verringerung der Fluktuation 
und Vermeidung weiterer Kosten. 

 Bessere Chancen bei der Suche nach neuen 
Mitarbeitern.

 Interessante Alternative zur Gehaltserhöhung.
 Kein Versorgungsrisiko: Die Leistungen erbringt die 

Versicherung

für den Mitarbeiter
 Die Versorgungssituation im Alter wird verbessert.

 Der Mitarbeiter spart brutto für netto zuzüglich 
Arbeitgeberzuschuss

 Die Mitarbeiter sind motivierter und zufriedener.

 Die Mitarbeiter profitieren vom verbesserten 
Betriebsklima.



Pflichten des Arbeitgebers

 zunächst keine Informationspflicht

 Wenn der erste Arbeitnehmer kommt, müssen Sie Ihm 
eine Versorgung mit einem Zuschuss von mind. 15 % 
anbieten.

 Die Spielregeln bestimmt der Arbeitgeber.

 Wenn keine einheitliche Lösung (Versorgungsordnung) 
geschaffen wird, kommt ein erheblicher 
Verwaltungsaufwand auf die Unternehmen zu.

 Vorsicht bei der Übernahme alter Versorgungen bei 
neuen Mitarbeitern – Sie übernehmen die Haftung!



 Mitarbeiter länger als 6 Monate krank

 Mitarbeiter scheidet aus

 Neuer Mitarbeiter kommt mit bestehendem 
Vertrag

 Mitarbeiter geht in Ruhestand oder vorzeitigem 
Ruhestand

 Mitarbeiter geht in Altersteilzeit

 Beratung der Mitarbeiter

 Mitarbeiter geht in Elternzeit

Die Bürokratie
Die Bürokratie sollten Sie durch 
einen fachkundigen unabhängigen 
Makler erledigen lassen!



Mitarbeiterinformation 
Direktversicherung



Dokumentation
Teilnahme des 
Mitarbeiters



Auswirkungen des Gesetzes

01.01.2018
Das neue Gesetz ist gültig

01.01.2022
Anpassung Altverträge

01.01.2019
Zuschuss mind. 15 %

Diese Zeiträume müssen Sie beachten



Nutzen Sie das neue Gesetz

Weitere Details und Beratung durch Ihren unabhängigen Versicherungsmakler:



Vielen Dank 
für die Aufmerksamkeit

Kontakt und weitere Informationen:

Dittmeier Versicherungsmakler GmbH
Kaiserstraße 23
97070 Würzburg

Tel. +49 (0)931 98 00 70-22

Fax +49 (0)931 98 00 70-522

oliver.guth@dittmeier.de

www.dittmeier.de



Antwortfax
+49 (0)931 98 00 70-522 oder an oliver.guth@dittmeier.de

JA, an den Versicherungslösungen zum Betriebsrentenstärkungsgesetz sind wir interessiert.
Bitte rufen Sie uns dazu an.

Absender

Firma: ______________________________________________________________________________________________________

Ansprechpartner: _________________________________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________ E-Mail: ____________________________________________________

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen: Dittmeier Versicherungsmakler GmbH
Oliver Guth Dittmeier Assekuradeur GmbH

Tel.: +49 (0)931 98 00 70-22 Kaiserstraße 23-25 – 97070 Würzburg
Fax: +49 (0)931 98 00 70-522 Tel.: +49 (0)931 98 00 70-0

E-Mail: oliver.guth@dittmeier.de Fax: +49 (0)931 98 00 70-522
E-Mail: info@dittmeier.de
Internet: www.dittmeier.de


